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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Staatsjubiläen

Quelques jours après la sortie du film "L'ordre Divin" de Petra Volpe (ayant pour titre
original "Die göttliche Ordnung") relatant le combat mené par les féministes suisses
dans les années 70 pour obtenir le droit de vote sur le plan fédéral, le Conseil national
discutait de la motion Trede intitulée Jour férié national pour célébrer l'instauration
du droit de vote des femmes. Celle-ci, défendue par Lisa Mazzone (verts, GE) – Aline
Trede (verts, BE) ne faisant plus parti de l'hémicycle – demande à ce que le 16 mars soit
déclaré jour férié. La députée Mazzone argumente sa demande en rappelant
l'importance que l'introduction du droit de vote des femmes a eu pour la démocratie
Suisse, une démocratie qui n'en était pas vraiment une avant ce 26 mars 1971 selon elle,
les citoyennes ne pouvant pas y prendre part. Elle souligne également que la Suisse fait
partie des pays en Europe où les gens travaillent le plus, rendant l'instauration d'un
nouveau jour férié plus défendable. Finalement, cela serait, selon la députée Mazzone,
un moyen d'honorer tout le travail bénévole effectué majoritairement par les femmes
dans ce pays. Un jour férié en l'honneur des femmes serait donc également un moyen
de montrer notre reconnaissance de ce travail offert à la collectivité. 
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, bien que reconnaissant que la
démocratie n'en était pas vraiment une avant cette date, recommande à l'assemblée de
rejeter la motion Trede pour des raisons d'ordre économique. Elle estime, de plus, qu'il
est tout à fait possible de célébrer cette date sans nécessairement en faire un jour
férié. 
Le Conseil national, suivant l'avis de la cheffe du département fédéral de justice et
police, rejette la motion par 127 voix contre 48 et 5 abstentions. 1

MOTION
DATUM: 15.03.2017
KAREL ZIEHLI

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Im Berichtjahr wurden nicht weniger als elf Parlamentsmandate neu besetzt. Die
Mutationen waren einerseits Folgen kantonaler Wahlen. Gleich drei Genfer Nationalräte
– Luc Barthassat (cvp), Antonio Hodgers (gp) und Mauro Poggia (mcg) – wurden in den
Genfer Regierungsrat gewählt. Auch Yvan Perrin (svp) und Alain Ribaux (fdp) zogen das
kantonale Exekutivamt in Neuenburg dem nationalen Parlamentsmandat vor. Für die
fünf abtretenden Parlamentarier rutschten Guillaume Barazzone(cvp/pdc GE), NR/CN]
(cvp, GE), Anne Mahrer (gp, GE), Roger Golay (mcg, GE), Raymond Clottu (svp, NE) und
Sylvie Perrinjaquet (fdp, NE) nach. Golay wurde – im Gegensatz zu seinem Vorgänger
Poggia – in die SVP-Fraktion aufgenommen. Bereits 2012 waren Franziska Teuscher (gp,
BE) und Ursula Wyss (sp, BE) in die Stadtberner Regierung gewählt worden. Sie traten
ebenfalls von ihren Nationalratsmandaten zurück und wurden im Berichtjahr durch
Aline Trede (gp, BE) und Nadine Masshardt (sp, BE) ersetzt. Bereits 2012 ihren Rücktritt
angekündigt hatten Hildegard Fässler-Osterwalder (sp, SG) und Peter Spuhler (svp, TG),
nach 16 resp. 13 Jahren Tätigkeit im nationalen Parlament. Hans-Jürg Fehr (sp, SH), ein
weiterer lang gedienter Parlamentarier, trat nach 14 Jahren zurück. Für die SP St. Gallen
wurden Claudia Friedl, für die SP Schaffhausen Martina Munz und für die SVP Thurgau
Verena Herzog neu vereidigt. Seinen Rücktritt für 2014 kündigte Fulvio Pelli (fdp, TI) an.
Auch im Ständerat wird es noch vor den Gesamterneuerungswahlen 2015 zu
Veränderungen kommen. Für den verstorbenen Pankraz Freitag (fdp, GL) musste im
Kanton Glarus eine Ersatzwahl durchgeführt werden, die auf das Frühjahr 2014
angesetzt wurde. 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2013
MARC BÜHLMANN

Ende Februar war bekannt geworden, dass der amtierende Nationalrat und ehemalige
Stadtpräsident von Bern, Alexander Tschäppät (sp, BE), schwer an Krebs erkrankt war,
dem er Anfang Mai im Alter von 66 Jahren erlag. Zu Beginn der Sommersession 2018
wurde Adrian Wüthrich (sp, BE), der 38-jährige Präsident von Travail.Suisse und
Grossrat des Kantons Bern als Nachfolger von Tschäppät vereidigt. 
Zwei weitere Mutationen in der grossen Kammer hatten eine erfreulichere Ursache.
Weil Christine Häsler (BE, gp) und Evi Allemann (BE, sp) in die Berner Kantonsregierung

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2018
MARC BÜHLMANN
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gewählt worden waren, rückten Aline Trede (gp, BE) und Flavia Wasserfallen (sp, BE) für
sie nach. Trede, die bereits von 2013 bis 2015 im nationalen Parlament Einsitz
genommen hatte, damals aber aufgrund des Sitzverlustes des Kantons Bern – der
zulasten der Grünen ging – abgewählt worden war, gab ihr Amt, das sie bei den
kantonalen Parlamentswahlen errungen hatte, also gleich wieder ab. Wasserfallen
ihrerseits hatte bereits im November angekündigt, ihre Beschäftigung als Co-
Generalsekretärin der SP aufzugeben. 
Rund zwei Wochen später stand die 19. Vereidigung der 50. Legislatur an. Für die
zurückgetretene Barbara Schmid-Federer (cvp, ZH) wurde Philipp Kutter (cvp, ZH)
vereidigt. In einem Interview Anfang Mai hatte Schmid-Federer ihren Rücktritt mit dem
neuen konservativ-bürgerlich ausgerichteten Kurs ihrer Partei begründet, mit dem sie
sich nicht mehr identifizieren könne. Auch dass sich das Parlament immer mehr nach
rechts bewege, könne sie mit ihren Überzeugungen nicht vereinbaren. Kutter gab nach
Erhalt seines Nationalratssitz ebenfalls einen Sitz im kantonalen Parlament auf, amtete
aber weiterhin als Stadtpräsident der Gemeinde Wädenswil. 3

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Viel Druckerschwärze wurde 2014 zum Thema Abstimmungsprognosen und -analysen
verbraucht. Auch hier spielte die im Berichtjahr vieles überschattende
Masseneinwanderungsinitiative eine wichtige Rolle. Bereits im Vorfeld der Abstimmung
wurde über die Präzision der Demoskopie diskutiert, als im Januar eine Nein-Mehrheit
gegen die Initiative der SVP prognostiziert wurde. Erinnerungen an die Minarett-
Initiative wurden wach, bei der sich die vor der Abstimmung prognostizierte deutliche
Ablehnung am Abstimmungssonntag ins Gegenteil kehrten. Im Fokus stand dabei auch
2014 Claude Longchamp, Direktor des GfS-Meinungsforschungsinstituts, der Umfragen
für die SRG nicht nur durchführt, sondern auch kommentiert. Bei der
Masseneinwanderungsinitiative war Longchamp vorsichtiger und sagte lange Zeit einen
sehr knappen Ausgang voraus. In die Schlagzeilen geriet der GfS-Direktor dann
allerdings mit der VOX-Analyse zum Urnengang im Februar. Dort wurde eine Beteiligung
von Jugendlichen von lediglich 17% analysiert. Alternative Analysen aus Städten und dem
Kanton Genf, bei denen die Stimmrechtsausweise und nicht Umfragen als Basis dienten,
kamen jedoch auf höhere Zahlen, mit denen die VOX-Analysen in Frage gestellt wurden.
Longchamp kündigte an, ein neues Gewichtungsverfahren testen zu wollen. Im
Parlament reichte Aline Trede (gp, BE) eine noch nicht behandelte Motion ein, mit der
eine gesamtschweizerische Erhebung aller Stimmzettel analog zum Kanton Genf und zur
Stadt St. Gallen angeregt wird. Die VOX-Analysen, die bisher von Claude Longchamp
zusammen mit Politikwissenschaftlern aus Bern, Genf und Zürich durchgeführt wurden,
gerieten in der Folge in ein relativ schiefes Licht und der Bund prüfte Alternativen.
Entschieden wurde, dass die Abstimmungsanalysen künftig ausgeschrieben werden
sollen, um durch Konkurrenz die Analysequalität zu steigern. Ende Jahr griff Christoph
Mörgeli (svp, ZH), für den Longchamp seit langem ein rotes Tuch zu sein scheint, zum
Zweihänder und reichte eine parlamentarische Initiative ein, mit der
Abstimmungsprognosen verboten werden sollen. Zudem müsse sich die SRG von Claude
Longchamp trennen. Mörgeli sah es als erwiesen an, dass Umfragen vor Urnengängen
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf unzulässige Weise beeinflussten. Die
Wissenschaft vertritt hier eine differenziertere Meinung. Nachweise von tatsächlicher
Beeinflussung konnten bisher nicht stichhaltig erbracht werden. Bei aller
gesellschaftspolitischer Diskussion um Abstimmungsprognosen und -analysen ging ab
und an diese wissenschaftlich-methodische Position etwas unter. Umfragen sind nicht
mehr – aber auch nicht weniger – als eine relativ wackelige Momentaufnahme, die ein
Stimmungsbild bei Befragten abbildet, das sich nur mit sehr grosser Sorgfalt und
Zurückhaltung auf die gesamte Bevölkerung hochrechnen lässt. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.02.2014
MARC BÜHLMANN

Die von der nicht wiedergewählten Aline Trede (gp, BE) Mitte 2014 eingereichte Motion,
die eine bundesweite Datenerhebung bei Abstimmungen und Wahlen verlangt, um die
Partizipation nach soziodemographischen Merkmalen erfassen zu können, wurde Ende
2015 von Balthasar Glättli (gp, ZH) übernommen. Der Vorstoss, der damit dem Schicksal
der Abschreibung aufgrund Ausscheidens der Urheberin vorerst entkam, war eine Folge
der Diskussionen um die Schwierigkeit einer Analyse der Stimmbeteiligung auf der Basis
von repräsentativen Nachbefragungen.

MOTION
DATUM: 03.12.2015
MARC BÜHLMANN
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Eine gesamtschweizerische Datenerhebung der Stimmbeteiligung nach
soziodemographischen Aspekten wird es in nächster Zeit wohl nicht geben. Die
entsprechende, ursprünglich von Aline Trede (gp, BE) eingereichte und von Balthasar
Glättli (gp, ZH) übernommene Motion wurde abgeschrieben. Die Idee, eine
Datenerhebung bei Abstimmungen einzuführen, war aufgrund der virulenten
Diskussionen um die Altersverteilung bei der Abstimmung zur
Masseneinwanderungsinitiative geboren worden. Nachbefragungen waren damals davon
ausgegangen, dass junge Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in grossem Umfang der
Urne ferngeblieben waren. Aufgrund von Analysen anonymisierter Stimmzettel aus dem
Kanton Genf und in der Stadt St. Gallen wurde diese Annahme allerdings hinterfragt. In
der Zwischenzeit wurden mit diesen Stimmzetteln einige wissenschaftliche Analysen
durchgeführt, die zu teilweise neuen Erkenntnissen führten. So zeigte sich etwa in
Genf, aber auch in der Stadt St. Gallen, dass sich über eine längere Zeitspanne hinweg
bis zu 75% aller Bürgerinnen und Bürger, zumindest selektiv, an Abstimmungen
beteiligen. 5

MOTION
DATUM: 17.06.2016
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Bei den Nationalratswahlen 2015 im Kanton Bern buhlten 567 Kandidierende auf 26
Listen um die 25 Nationalratssitze. Damit hielt der Trend des zunehmenden Interesses
an einem Mandat auch im Kanton Bern an – 2011 waren es 545 Kandidierende, 2007 lag
die Zahl bei 514 und bei den Wahlen von 2003 bei 462. Die Anzahl der Listen war im
Vergleich zu 2011 (28 Listen) allerdings etwas zurückgegangen. Fast zwei Fünftel der
Kandidierenden waren Frauen (37.4%). Das Interesse an einem der Berner Mandate
schien vor allem bei Jungen gross zu sein: Noch nie, seit dieser Wert erhoben wird
(2003), lag der Altersschnitt der Bewerberinnen und Bewerber so tief wie 2015 (39.5
Jahre). Das jugendliche Interesse lässt sich auch daran ermessen, dass nicht weniger als
sieben Listen von Jungparteien stammten: Die SVP, die SP, die FDP, die Grünen, die
GLP und die EVP führten neben der Hauptliste auch eine Jugendliste. Die SP portierte
Kandidierende zudem auf einer Frauen- und einer Männerliste und trat mit einer Liste
mit Frankophonen auf. Auch die Grünliberalen präsentierten mit einer
Unternehmerliste neben der Haupt- und der Jugendliste eine dritte Auswahl. Die CVP,
unter dem Label „Die Mitte”, und die EDU traten ebenfalls mit jeweils zwei
verschiedenen Listen an. Komplettiert wurde der Reigen mit der PdA, der Piratenpartei,
den SD, dem Alpenparlament und einer Einerliste. 

Wie in zahlreichen anderen Kantonen wurde auch im Kanton Bern eine
Listenverbindung auf der linken Seite vereinbart – allerdings nur zwischen SP und GP,
also ohne die PdA. In der Mitte schlossen sich die BDP, die GLP, die CVP und die EVP
zusammen. Die SVP verband sich mit dem Alpenparlament (AP), einer Gruppierung aus
dem Berner Oberland, die von ehemaligen Schweizer Demokraten organisiert wird. In
der Presse wurde gemutmasst, dass die Verbindung der SVP mit dem etwas dubiosen
Partner ein Freundschaftsdienst sei, weil sich das AP jeweils hilfreich beim Sammeln
von Unterschriften für SVP-Initiativbegehren zeige. Ganz rechts verbanden sich die EDU
und die SD. Keine Verbindung ging die FDP ein. 
Die Wahlen in Bern verhiessen auch deshalb Spannung, weil der Kanton einen Sitz
weniger zugesprochen erhielt als noch bei den Wahlen 2011. Im Vorfeld der Wahlen
wurde darüber spekuliert, welche Partei diesen Sitz am ehesten verlieren würde. Am
verletzlichsten schienen die Grünen, die ihren 2011 eroberten dritten Sitz einem
Überhangsmandat verdankten. Erschwerend kam für die GP hinzu, dass zwei ihrer drei
Mandate erst kürzlich neu besetzt worden waren. Aline Trede (gp, BE) hatte die in die
Berner Stadtregierung gewählte Franziska Teuscher (BE, gp) 2013 ersetzt und Christine
Häsler (gp, BE) war gar erst seit 2014 für Alec von Graffenried (gp, BE) nachgerutscht.
Häsler wurde gleichzeitig auch als  Ständeratskandidatin portiert; somit – so mutmasste
die Presse – sollten ihre Chancen verbessert und ihre nur kurze Erfahrung im Parlament
wett gemacht werden, damit der dritte Sitz der Grünen verteidigt werden könne. Für
Wirbel um die GP hatte zudem die Nicht-Nomination des ehemaligen Zuger
Nationalrates Jo Lang geführt, der mittlerweile in Bern wohnte. Zittern musste auch die
BDP, die bei den kantonalen Wahlen 2014 zu den grossen Verliererinnen gehört hatte
und grosse Wählerverluste hinnehmen musste. Nicht wenige vermuteten, dass dies die
BDP auch bei den eidgenössischen Wahlen mindestens einen Sitz kosten werde. Auch
die Bürgerlich-Demokraten hatten zudem kurz vor Legislaturende noch einen
Mandatswechsel zu verzeichnen: Heinz Siegenthaler (bdp, BE) war Ende 2014 für Ursula
Haller (bdp, BE) nachgerutscht. Für die bei den Grossratswahlen erfolgreiche SVP

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
MARC BÜHLMANN
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könnte sich das fehlende Mandat ebenfalls negativ auswirken, war sie doch die einzige
Partei, die gleich zwei Rücktritte verkraften musste. Rudolf Joder (svp, BE) durfte wegen
parteiinterner Amtszeitbeschränkung nicht mehr und Jean-Pierre Graber (svp, NR), der
2015 für Hansruedi Wandfluh (svp, BE) nachgerückt war, wollte nicht mehr antreten.
Freilich gingen die meisten Beobachter davon aus, dass die SVP eher wieder zulegen
werde. Für Wirbel sorgte kurz vor den Wahlen der angekündigte Rücktritt zweier SP-
Regierungsräte, der kantonale Ersatzwahlen nötig machte, die für 2016 vorgesehen
waren. Weil durch einen der beiden Rücktritte der so genannte Jurasitz frei wurde,
wurde spekuliert, ob die Besetzung der ersten beiden SVP-Listenplätze mit zwei
Bernjurassiern eine Referenz an den französischsprachigen Kantonsteil darstelle. Für
Schlagzeilen sorgte zudem die Negativkampagne einer aus bürgerlichen Politikern
bestehenden „Interessengemeinschaft Arbeitsplätze im Berggebiet (IG AIB)”, die gegen
die SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen (sp, BE) gerichtet war. Kiener Nellen war
2014 wegen legaler Steuerdeals in den Fokus der Medien geraten. 

Als Wahlsiegerin im Kanton Bern konnte sich die SVP feiern lassen, die einen Sitz
gewinnen und ihren Wähleranteil wieder weit über 30% anheben konnte. Mit den 33.1%
(2011: 29.0%) Wähleranteil und den neun Sitzen (2011: 8) war die Volkspartei in Bern
wieder fast so stark wie vor der Abspaltung der BDP (2007: 10 Sitze und 33.6%). Mit
Manfred Bühler (svp, BE) wurde nach vierjährigem Unterbruch wieder ein Bernjurassier
in den Nationalrat gewählt. Dass dies 2011 erstmals nicht mehr der Fall gewesen war,
hatte einige Diskussionen und Vorstösse um die adäquate Vertretung von sprachlichen
Minderheiten im Nationalrat ausgelöst. Der Sitzgewinn der SVP ging auf Kosten der BDP,
die einen Sitz abgeben musste. Es war just der Sitz des erst jüngst nachgerutschten
Kantonalpräsidenten Heinz Siegenthaler, der damit abgewählt wurde. Die BDP verfügte
neu über 3 Sitze und weiss noch 11.8% der Wählerschaft hinter sich (2011: 14.9%). Zu
den Verlierern gehörten auch die Grünen, die mit der Abwahl von Aline Trede für den
Mandatsverlust des Kantons Bern bezahlten. Der Verlust von 0.9 Wählerprozenten (neu
8.5%) war zu gross, um den Sitz halten zu können. Dass Aline Trede und nicht Christine
Häsler abgewählt worden war, wurde auch auf die – erfolglose – Ständeratskandidatur
von Häsler zurückgeführt. Die restlichen Parteien konnten ihre Sitze mit dem bisherigen
Personal halten: Die SP blieb mit 6 Sitzen und 19.7% Wähleranteil (2011: 19.3%)
zweitstärkste Partei. Auch die FDP (9.3%; 2011: 8.7%), die GLP (6.0%; 2011: 5.3%) und
die EVP (4.3%; 2011: 4.2%) konnten ihre Wählerbasis zwar leicht verbreitern, blieben
aber auf je zwei (FDP, GLP) bzw. einem Mandat (EVP) sitzen. Die GLP musste lange
zittern, bis die Verteidigung dieses zweiten Sitzes unter Dach und Fach war, und die
FDP trauerte mit Blick auf die anderen Kantone einer verpassten Chance nach. Die
Presse mutmasste, dass die Ständeratskandidatur der als eher linksliberal geltenden
Claudine Esseiva (BE, fdp) ein Fehler gewesen sei. Allerdings verteidigte Christa
Markwalder (fdp, BE) ihren Sitz trotz negativer Presse im Vorfeld der Wahlen aufgrund
der so genannten Kasachstan-Affäre relativ souverän. Abgeschlagen waren die EDU
(2.8%) und die CVP (1.8%), die ihre 2007 verlorenen Sitze erneut nicht zurückerobern
konnten. Mit der Abwahl von Aline Trede (gp, BE) wird der Kanton Bern noch von 10
Frauen vertreten (2 SVP, 3 SP, 0 BDP, 1 FDP, 2 GP, 1 GLP, 1 EVP). Die Wahlbeteiligung lag
im Kanton Bern mit 49.1% etwas tiefer als noch vor vier Jahren (50.4%). 6

Landesverteidigung

Militärorganisation

Die WEA, respektive das Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung,
wurde vom Nationalrat Mitte 2015 weiter behandelt. Nachdem der Ständerat bereits
einige Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates eingebracht hatte, schien
das Geschäft – nicht nur das Militärgesetz, sondern die gesamte Armeerevision – einen
schweren Stand in der Volkskammer zu haben. Früh war bekannt, dass es einen
Nichteintretensantrag Trede (gp, BE) zum gesamten WEA-Paket geben würde, weil ihrer
Ansicht nach keine echte „Weiterentwicklung“ vorgelegt wurde und die Richtung hin zu
einer kleinen, modernen Armee nicht eingeschlagen worden war. Die Eintretensdebatte
nahm bereits sehr viel Zeit in Anspruch, wobei alles in Allem kaum überraschende
Haltungen dargelegt wurden und sich auch die SP mit der eingeschlagenen
Grundausrichtung einverstanden zeigte. Man hielt sich lange mit Grundsatzdiskussionen
über Sinn und Unsinn der Armee, deren Zweck und Finanzierung und über mögliche
oder unwahrscheinliche Bedrohungsszenarien auf.

Eintreten wurde mit 157 zu 23 Stimmen beschlossen, der Antrag Trede (gp, BE) blieb
erfolglos. Damit konnte die Detailberatung in Angriff genommen werden, wie erwartet
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ein grösseres Stück Arbeit. Zahlreiche Minderheitsanträge galt es in der Folge zu
besprechen, wovon einer von Roland Fischer (glp, LU) in der Debatte besonderes
Gewicht erhielt. Der Luzerner stellte quasi ein neues Konzept vor, jenes einer
Durchdienerarmee, wobei alle Dienstleistenden den gesamten Militärdienst an einem
Stück absolvieren sollten. Er versprach sich daraus einerseits einen etwas verbesserten
Ausbildungsstand gegenüber der RS sowie eine sehr kurze Frist für das Aufbieten von
rund 11'000 Soldaten. Diese sollten sich vollständig ausgerüstet in einer Art Aktivreserve
befinden und innert Stunden bereit stehen können. Es war jedoch eine Idee, die bereits
nach der Präsentation stark unter Beschuss geriet. Die Fraktionen gaben hernach ihre
Präferenzen zu Protokoll, wobei sich abzeichnete, dass die bürgerlichen Fraktionen der
Kommissionsmehrheit folgen würden und die Ratslinke mehrere Minderheitsanträge
unterstützen wollte. Bezüglich des angesprochenen Paradigmenwechsels aus dem
Vorstoss von Roland Fischer gab auch der Verteidigungsminister zu Beginn seiner Rede
ein deutliches ablehnendes Statement ab. Des Weiteren stellte er sich hinter die
Mehrheitsanträge, die ja weitgehend dem bundesrätlichen Entwurf entsprachen.
Insofern gab es zwar in der Detailberatung viele Einzelheiten zu erörtern,
Überraschungen blieben jedoch aus und die Kommmissionsmehrheit konnte sich
jeweils durchsetzen.
Im weiteren Verlauf der Debatte wurden auch im Nationalrat die gleichen Vorstösse, die
bereits im Ständerat behandelt worden waren, vorgebracht. Eine Wertecharta, angeregt
durch eine Minderheit Allemann (sp, BE), blieb jedoch auch im Nationalrat chancenlos
(56 zu 124 Stimmen). Ebenso verzichtete der Nationalrat darauf, eine Ombudsstelle
einzurichten. Mit 111 zu 71 Stimmen wurde der diesbezügliche Minderheitsantrag Fischer
(glp, LU) abgelehnt, der dies, wie Bundesrat und Ständerat, im Sinne einer früheren
Entscheidung im Gesetz belassen wollte. Zur Ausserdienststellung von Rüstungsgütern
konnte sich hingegen eine Minderheit Müller (fdp, SG) durchsetzen. So sollte auch die
Liquidierung „grosser Waffensysteme“ dem Parlament zur Genehmigung unterbreitet
werden (102 zu 81 Stimmen). 

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Die Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee
(Armeeorganisation, AO), im Nationalrat ebenfalls in einer Debatte mit anderen
Teilgeschäften der WEA behandelt, war auch in der grossen Kammer umstritten. Zu
Beginn musste über einen Minderheitsantrag Fischer (glp, LU) abgestimmt werden,
worin Nichteintreten auf diese einzelne Vorlage beantragt wurde. Er blieb jedoch
erfolglos, so dass das Geschäft behandelt und gleich mit weiteren Minderheitsanträgen
konfrontiert wurde. Die Bemessung des Soll-Bestands der Armee war Bestandteil dieser
Anträge, der Armeebestand war denn auch der Hauptstreitpunkt der Debatte. Eine
Minderheit I Fehr (svp, ZH) wollte einen Bestand von 140'000 AdA durchsetzen,
während eine Minderheit II Trede (gp, BE) eine Reduktion vorschlug: Sie wollte auf eine
frühere Einschätzung des Bundesrates zurückgreifen und den Bestand auf 80'000 AdA
limitieren, einhergehend mit einem Kostendach von CHF 4,4 Mrd. jährlich.
Zwischenzeitlich beabsichtigte auch Erich von Siebenthal (svp, BE), einen Antrag zu
stellen und als Kompromiss eine Armee mit 120'000 AdA vorzuschlagen, zog sich aber
zurück, so dass sich drei Varianten gegenüberstanden: Die vom Bundesrat skizzierte
Armee mit 100'000 Männern und Frauen, wie sie auch der Ständerat favorisierte, ein
Bestand von 140'000 AdA sowie die Minimalvariante Trede. Das Plenum liess sich aber
nicht auf eine Differenz zum Erstrat ein und blieb bei dessen Entwurf (100'000 AdA),
wobei die bürgerlichen Fraktionen die Oberhand in den Abstimmungen behielten.
Bereits im Ständerat war umstritten gewesen, ob zwei oder drei mechanisierte
Brigaden dem Heer angegliedert sein sollen, und auch in der Volkskammer hielt man
sich einige Zeit mit dieser Frage auf. Eine Minderheit Fehr (svp, ZH) wollte wie die
Mehrheit der SiK deren drei vorsehen, jedoch sollten diese gemäss Fehr im Gegensatz
zur Kommissionsmeinung „voll ausgerüstet sein“. Ein Vorstoss Gysi (sp, SG) wollte den
Vorentwurf des Bundesrates mit zwei Brigaden aufrechterhalten. Das Ratsplenum folgte
aber durchwegs seiner Kommissionsmehrheit und stützte so den ständerätlichen
Beschluss. Nicht einig mit dem Ständerat wurde man sich in der Frage um die
Führungsstruktur, wobei die Volksvertreterinnen und -vertreter weiterhin einen Chef
der Armee an der Spitze wollten.

Relativ schnell konnte in dieser Sache zur Gesamtabstimmung geschritten werden, die
jedoch für Verwirrung sorgen sollte. Zunächst wurde die Vorlage abgelehnt, weswegen
sich SiK-Sprecher Hurter (svp, SH) veranlasst sah, einen Ordnungsantrag auf
Wiederholung der Abstimmung zu stellen; die Situation sei nicht ganz klar gewesen, so
seine Einschätzung. Nachdem dem Ordnungsantrag stattgegeben worden war, hiess
man die Verordnung zur Armeeorganisation tatsächlich mit 94 zu 65 Stimmen gut.
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Dieser Teilbereich war also geklärt, wichtig war insbesondere auch die Position des
Nationalrates, der sich somit ebenfalls hinter eine Armee mit 100'000 Militärs stellte.
Die erste – falsche – Abstimmung entpuppte sich aber als warnendes Vorzeichen für die
Gesamtabstimmung zum Militärgesetz.

Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung

Im weiteren Verlauf der Debatte stand wieder das Militärgesetz im Zentrum und es ging
darum zu klären, in welchem finanziellen Rahmen sich die Armee zu bewegen habe. Das
war auch im Nationalrat umstritten. Der Ständerat war dem Bundesrat gefolgt, der die
Finanzierung mittels vierjährigem Zahlungsrahmen vorsah. Die Mehrheit der
nationalrätlichen SiK stellte sich grundsätzlich hinter diese Formulierung, wollte jedoch
anfügen, dass dieser mindestens CHF 5 Mrd. pro Jahr betragen müsse. Hans Fehr (svp,
ZH) und einige Mitstreitende wollten den Betrag auf CHF 5,4 Mrd. pro Jahr festlegen
und eine Minderheit Fischer (glp, LU) beantragte, bei der Fassung des Ständerates zu
bleiben. Die Mehrheit obsiegte recht deutlich mit 133 zu 53 Stimmen und konnte die
CHF 5 Mrd. durchsetzen. Es galt überdies, eine Übergangsbestimmung betreffend die
Finanzierung der Armee in den folgenden Jahre zu erlassen. Auch hier wurde, entgegen
anders lautender Minderheitsanträge, zuerst der grosszügigere Mitteleinsatz gewählt.
Der Nationalrat nahm aber sogleich eine Kurskorrektur vor, indem er in der letzten
Ausmarchung einer Minderheit II Fischer (glp, LU) folgte und doch die ständerätliche
Variante ohne finanzielle Verpflichtungen in den Gesetzestext schrieb. Dieser mit 121 zu
65 Stimmen gefasste Entscheid erklärte sich durch einen Haltungswechsel der FDP-
Liberalen- und der CVP-Fraktion. Zwar war sich die bürgerliche Ratsseite einig darin,
der Armee mehr Mittel zur Verfügung stellen zu wollen, konnte sich aber letztlich eben
doch nicht darauf festlegen, einen fixen Betrag in das Gesetz zu schreiben. 
Dies entpuppte sich als folgenschwerer Entscheid, denn in der Gesamtabstimmung zum
MG folgte die Überraschung, als sich die SVP auf die Seite der SP und der Grünen schlug
und die gesamte Vorlage ablehnte. Mit 86 zu 79 Stimmen und 21 Enthaltungen wurde
das Militärgesetz im Nationalrat versenkt, wodurch die gesamte WEA in Schieflage
geriet. Mit diesem Entscheid wurden auch alle in der Detailberatung gefassten
Beschlüsse hinfällig.
Später liessen sich Exponenten der SVP zitieren, die bürgerlichen Partner seien zu
unzuverlässig. Zankapfel war also weiterhin die Ausgestaltung der Finanzierung der
Armee. Es war nun also am Ständerat, hierzu noch die Kohlen aus dem Feuer zu holen –
ein Unterfangen, das dieser in der folgenden Herbstsession auf der Agenda hatte.

Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee

Ebenso diskussionslos wie in der kleinen Kammer verabschiedete der Nationalrat die
Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee (VBVA) in der
Sommersession 2015 mit 131 zu 46 Stimmen. Das Geschäft war damit für die
Schlusskonsultation bereit.

Bundesgesetz über die militärischen Informationssysteme

Das Bundesgesetz über die militärischen Informationssysteme (MIG) wurde im
Nationalrat mit 131 zu 32 Stimmen bei 24 Enthaltungen deutlich angenommen. Damit
folgte der Nationalrat dem Ständerat, der den Entwurf des Bundesrates ohne Debatte
angenommen hatte. Ein weiterer Baustein der WEA war damit unter Dach und Fach. 7

Ausrüstung und Beschaffung

Nachdem die Gripen-Finanzierung im Mai 2014 an der Urne gescheitert war, wurde die
Behandlung des neuen Rüstungsprogramms im Parlament mit Spannung erwartet. Mit
dem Anfang März publizierten Rüstungsprogramm 2014 (RP) wurde dem Parlament
auch ein Bundesbeschluss zur Ausserdienststellung von Rüstungsmaterial unterbreitet.
Heuer umfasste das RP ein Volumen von CHF 771 Mio., welches im Rahmen der
finanziellen Vorgaben getragen werden kann. CHF 120 Mio. werden für Rechenzentren
des VBS veranschlagt, für CHF 32 Mio. sollen Laserschusssimulatoren für gepanzerte
Fahrzeuge beschafft werden und den Löwenanteil machen Fahrzeugbeschaffungen aus:
CHF 179 Mio. sollen für ein Brückenlegesystem ausgegeben werden und mit CHF 440
Mio. sollen die alten Geländefahrzeuge des Typs Puch durch 3'200 neue Mercedes-
Benz ersetzt werden (in einem späteren Schritt sollen nochmals gut 3'000 Stück
beantragt werden, um letztlich 6000 Fahrzeuge zu beschaffen). Dagegen sollten die 54
alternden Kampfjets des Typs F-5 Tiger, fast 100 Panzer „Leopard“ sowie die M109-
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Panzerhaubitzen (noch 162 Stück) ausgemustert werden. Der Bundesrat hielt in seiner
Botschaft fest, dass sich diese Anträge den vom Parlament gefassten Eckwerten
unterstellen lassen: sie dienen der Erfüllung aller Armeeaufgaben. Die Vorhaben seien
zudem für die Armee wichtig und notwendig, unabhängig davon, wie die noch offenen
Entscheide zur Weiterentwicklung der Armee ausfallen werden. In diesem Sinne
präjudizierten die Beschaffungsvorhaben die Weiterentwicklung der Armee nicht. 
In der Sommersession wurde das RP 2014 im Ständerat als Erstrat behandelt. In der
sicherheitspolitischen Kommission (SiK-SR) war Eintreten auf die erste Vorlage, das
Rüstungsprogramm selbst, unbestritten, wobei allerdings die Beschaffung der
Geländefahrzeuge zu Diskussionen Anlass gab. Grund war der hohe Stückpreis, der um
fast CHF 100‘000 vom regulären Listenpreis abwich. Letztlich beantragte die SiK jedoch
mit 10 Stimmen und zwei Enthaltungen Zustimmung zum RP. Auf die zweite Vorlage um
die Ausserdienststellungen wurde Nichteintreten beantragt und später auch
beschlossen, da gegenwärtig das Parlament (noch) nicht die Kompetenz hat,
Ausserdienststellungen zu beschliessen, sondern diese beim Verteidigungsdepartement
liege. Eine Motion Niederberger (cvp, NW), die diese Kompetenzenregelung revidieren
will, sollte erst im Rahmen der WEA besprochen werden. Letztlich war das RP
unbestritten und es wurde einstimmig mit 42 Stimmen überwiesen, gleichzeitig wurde
die Schuldenbremse mit 40 Stimmen gelöst. Parallel lehnte die kleine Kammer eine
Kommissionsmotion der nationalrätlichen SiK zur Rüstungsfinanzierung ab.

Eine längere Debatte wurde in der grossen Kammer in der Herbstsession über das RP
geführt. Zwar beantragte die nationalrätliche Kommission (SiK-NR) mit einer Mehrheit
von 22 zu einer Stimme Eintreten, es wurden jedoch zwei Minderheitsanträge für die
Detailberatung eingereicht. Die einzige Kommissionsangehörige die gegen Eintreten
war, Nationalrätin Aline Trede (gp, BE), warb vergeblich für ihren Standpunkt, dass eine
Strategie fehle und bei Kreditresten von rund CHF 1 Mia. nicht noch mehr Geld in die
Armee gepumpt werden solle. Eine in der Folge lebendige Eintretensdebatte, einmal
mehr gespickt mit Argumenten um Sinn und Unsinn einer Armee in der heutigen Form,
gipfelte bei der letztlich deutlichen Abstimmung von 153 gegen 13 Stimmen bei 19
Enthaltungen im Eintreten. Es war die Grüne Fraktion, die ihren Unmut fast geschlossen
auch in der Abstimmung demonstrierte. Sodann wurden in der Detailberatung dem vom
Ständerat abgesegneten Bundesratsentwurf die beiden Minderheitsanträge
entgegengestellt. Eine Minderheit I Allemann (sp, BE) wollte das RP um den Posten des
Brückenlegesystems kürzen und dadurch nur CHF 592 Mio. sprechen; ein alternativer
Minderheitsantrag II Allemann (sp, BE) sah eine Kürzung der Ausgaben bei den
Geländefahrzeugen um CHF 69 Mio. vor. Dabei ging es jedoch lediglich um eine
Reduktion der zu bestellenden Fahrzeuge um etwa 500, da später ohnehin nochmals
eine Tranche fällig werden wird. Beide Minderheiten unterlagen jedoch. Mit 132 zu 51
(Minderheit I) und mit 130 zu 55 (Minderheit II) Stimmen bestätigte der Nationalrat die
Stossrichtung des Ständerates. Links-grün stellte sich zwar geschlossen, aber vergeblich
gegen die Vorlage. Die Ausgabenbremse wurde mit 159 zu 14 Stimmen und 13
Enthaltungen gelöst. Auf die Ausserdienststellung wurde im Nationalrat ebenfalls mit
168 zu 19 Stimmen nicht eingetreten, womit diese vom Tisch war. 8

Im Februar 2015 stellte der Bundesrat mit der entsprechenden Botschaft das
Rüstungsprogramm 2015 (RP 15) vor und beantragte darin einen Verpflichtungskredit
über CHF 542 Mio. Drei Beschaffungen wurden vorgesehen: ein neues
Aufklärungsdrohnensystem, neue geländegängige Fahrzeuge sowie ein
Schiesssimulator-System für die Ausbildung am Sturmgewehr. Sämtliche Posten sollen
ältere Systeme, die noch in Gebrauch sind, sich jedoch am Ende ihrer Nutzungsdauer
befinden, ersetzen. So lautet auch die Einschätzung des Bundesrates, dass die
Beschaffungen aus militärischer Sicht notwendig seien, denn die Weiterverwendung
der bestehenden Systeme "sei aus technologischer und betriebswirtschaftlicher Sicht
nicht mehr vertretbar". Das beantragte Aufklärungsdrohnensystem 15 (ADS 15) soll das
noch im Einsatz stehende ADS 95 ersetzen. Die sechs neuen Drohnen "Hermes 900
HFE" des Israelischen Herstellers Elbit Systems schlagen mit CHF 250 Mio. zu Buche.
Weitere CHF 271 Mio. wurden für geländegängige Fahrzeuge veranschlagt, wobei mit
diesem Posten erst eine erste Tranche beschafft werden soll. Die rund 25-jährigen
Steyr-Daimler-Puch 230 GE werden somit schrittweise aus dem Verkehr genommen.
Ersetzt werden sie durch Mercedes-Benz G 300 CDI 4×4 Fahrzeuge, wovon vorerst 879
Stück in den Jahren 2017 bis 2022 beschafft werden sollen. Ein Schiesssimulator-
System zur gefechtsmässigen Übung bindet CHF 21 Mio. und ersetzt das veraltete
System von 1990. 500 Sets sollen beschafft werden und bis 2018 angeschafft worden
sein.
In der Sommersession hatte sich der Nationalrat mit dem Bericht zu befassen. Namens
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der Mehrheit der SiK-NR beantragte Nationalrat Büchler (cvp, SG) Eintreten und griff
auch gleich Bedenken zum RP 15 auf: Es handelte sich dabei um geäusserte Vorbehalte
gegen die Israelischen Drohnen, wobei es um die grundsätzliche Ablehnung einer
Kooperation mit Israel ging. Ein Antrag, auf die Beschaffung der Drohnen gänzlich zu
verzichten, wurde in der SiK mit 16 zu 7 Stimmen abgewiesen. Eine ebenfalls
eingegangene Petition "Nein zum Kauf von Drohnen aus Israel" forderte ebenfalls,
diesen Posten fallen zu lassen, da vermutet wurde, dass eine militärische
Zusammenarbeit mit Israel in Konflikt mit der Genfer Konvention stehe. Dieser Ansicht
stand ein Schreiben der Generalsekretärin des VBS gegenüber, in welchem der SiK
versichert wurde, dass der Bezug von Rüstungsgütern eines israelischen Unternehmens
keinen Verstoss gegen die Genfer Konvention bedeute. Ebenfalls mit 16 zu 7 Stimmen
hatte die SiK in ihren Vorberatungen dem RP 15 zugestimmt. Die
Kommissionsminderheit, vertreten durch ihre Sprecherin Aline Trede (gp, BE), stellte
sich gegen das RP 15 als Ganzes. Es stehe keine Strategie dahinter, so die Einschätzung
der Sicherheitspolitiker aus SP und GPS. Trede verwies auch auf den zu jenem Zeitpunkt
noch offenen Ausgang der Weiterentwicklung der Armee und der dadurch scheinbar
unklaren Stossrichtung der Neuerungen bezüglich der Ausgestaltung der
Armeeaufgaben. Daher sei es widersprüchlich, noch "schnell, schnell"
Rüstungsgeschäfte zu tätigen. Weitere Gründe zur Ablehnung sah die Grüne auch in
finanzpolitischer Hinsicht. In weiteren Voten wurden die Haltungen der Fraktionen
dargelegt, wobei alle Parteien ausser der SP und der GPS die Vorlage unterstützen
wollten. Omnipräsent war jedoch auch die gescheiterte Kampfjetbeschaffung, die
dadurch frei gewordenen Gelder, aber auch die von bürgerlichen Abgeordneten
geäusserte Erfordernis, nach wie vor eine Lösung für den ausstehenden Tiger-Teilersatz
finden zu müssen. In der Eintretensabstimmung unterlagen die Gegner mit 53 zu 123
Stimmen, Grüne und SP stellten sich fast geschlossen gegen die Vorlage.
Die Detailberatung wurde durch drei Minderheitsanträge befeuert, die jeweils
Einsparungen vorschlugen, respektive den Verzicht auf einzelne Beschaffungen
verlangten. Eine Minderheit I (Allemann) (sp, BE) beantragte die Genehmigung des RP 15,
jedoch ohne die Aufklärungsdrohnen, eine Minderheit II (van Singer) (gp, VD) wollte das
RP 15 um einen Drittel der Geländewagen kürzen und so nur CHF 451 Mio. genehmigen
und eine Minderheit III (Voruz) (sp, VD) wollte den Umfang des RP 15 wegen des tiefen
Eurokurses anpassen und die Umrechnung der Geländewagen-Beschaffung zu einem
Franken-Euro-Kurs von CHF 1.05 statt CHF 1.25 festlegen, womit das Gesamtvolumen
des RP 15 auf CHF 478 Mio. reduziert würde. Es folgten abermals zahlreiche
Wortmeldungen, vorwiegend bezüglich der Drohnen, der Rolle des Staates Israel und
der Vereinbarkeit mit der Schweizer Neutralität, jedoch auch, ob nicht ein Hersteller
aus einem anderen Land den Auftrag erhalten könnte. Bundesrat Maurer verteidigte das
RP 15 standhaft und zusammen mit der bürgerlichen Ratsmehrheit gelang es, sämtliche
Minderheitsanträge zu überstimmen. In der Gesamtabstimmung konnte dann die
Vorlage des Bundesrates mit 130 zu 55 Stimmen durchgebracht werden, die
Ausgabenbremse wurde mit 135 zu 46 Stimmen gelöst; in sämtlichen Ausmarchungen
unterlag links-grün. 9

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Erdöl und Erdgas

L’exploration hypothétique du sous-sol suisse par fracturation hydraulique
(« fracking ») a fait couler beaucoup d’encre durant l’année sous revue. Cette
technique permet notamment l’extraction de gaz naturel, tel que le gaz de schiste,
confiné dans les porosités de certains types de roche. L’utilisation d’additifs chimiques
comporte le risque de contamination des réserves d’eau souterraine. Face aux
incertitudes liées à la fracturation hydraulique, le Conseil national a accepté en juin un
postulat Trede (verts, BE). Le postulat a chargé le Conseil fédéral  de prendre position
en la matière et de rédiger un rapport sur les dangers environnementaux de cette
technique, ainsi que sur les mesures qui s’imposent. Dans la même thématique, les
Verts ont annoncé en août lors d’une conférence de presse qu’ils souhaitaient
l’interdiction ou au moins un moratoire national en matière d’extraction de gaz de
schiste par fracturation hydraulique. En Suisse, le gaz de schiste n’est pas exploité pour
le moment. Néanmoins, des projets dans le Val-de-Travers (NE) et au bord du lac de
Constance ont soulevé des inquiétudes. 10
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Mittels einer Standesinitiative forderte der Grosse Rat des Kantons Genf ein
schweizweites 25-jähriges Moratorium für die Exploration, die Förderung und den
Import von Schiefergas (in Tonsteinen enthaltenes Erdgas). Ein solches Moratorium sei
notwendig, um die energiepolitischen Richtlinien der Schweiz – vor allem das Kyoto-
Protokoll und die Energiestrategie 2050, die eine 2000-Watt-Gesellschaft anstrebt –
umsetzen zu können. Zudem bestünden mit den heutigen Methoden der
Schiefergasgewinnung beträchtliche Umwelt- und Gesundheitsrisiken, die zu
vermeiden seien. Die Mehrheit der zuständigen UREK-SR (8 zu 3 Stimmen bei einer
Enthaltung) beurteilte diese Forderung jedoch als unverhältnismässig und begründete
dieses Urteil damit, dass aus rein ökonomischer Sicht eine grössere
Schiefergasförderung in der Schweiz aufgrund des viel günstigeren Import-Erdgases
keinen Fuss fassen werde und auch der Einfluss der aktuellen Nutzung von Schiefergas
auf das Klima bescheiden sei. Zudem habe sich die Kommission schon im
Zusammenhang mit den «Rahmenbedingungen der tiefen Geothermie» (Mo. Gutzwiller
11.3562 und 11.3563 sowie Mo. Riklin 11.4027) mit solchen Fragen beschäftigt. Weiter
verwies sie auf die Verfügungshoheit der Kantone in diesem Bereich, wobei diese
bereits vereinzelt diesbezügliche Regelungen getroffen hätten. Gleichwohl erkannte die
Kommission eine Verunsicherung in der Bevölkerung bezüglich den Methoden zur
Frakturierung von fossilen Energieträgern und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Auf
bundesgesetzlicher Ebene bestünden zwar bereits Auflagen, um Mensch und Umwelt
bei der Anwendung von solchen Methoden zu schützen, der Bund prüfe jedoch, ob
weiterer Handlungsbedarf auf Verordnungsebene bestehe. Eine Minderheit Cramer (gp,
GE) beantragte dem Ständerat hingegen, dem Genfer Anliegen Folge zu geben. Sie
argumentierte damit, dass die Risiken für Mensch und Umwelt zu gross seien und die
Schiefergasförderung nicht mit den energie- und klimapolitischen Zielen der Schweiz
vereinbar seien. Zudem verwies sie auf den bundesrätlichen Bericht zum Postulat Trede
(gp, BE; Po. 13.3108), in welchem sich der Bundesrat gegen eine hydraulische
Frakturierung zur Erschliessung von fossilen Energieträgern ausgesprochen hatte. 11
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Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Im Mai 2014 befand der Nationalrat als Erstrat über die Änderung des
Strassentransportunternehmens- und Verkehrsstrafrechts. Zwei Entwürfe wurden
behandelt. Zum einen lag ein Entwurf zum Bundesgesetz über die Zulassung als
Strassentransportunternehmen vor, welcher Rechtsgleichheit zwischen europäischen
und schweizerischen Transportunternehmen schaffen soll, indem Änderungen im EU-
Recht, die seit Inkrafttreten des Landverkehrsabkommens vorgenommen worden
waren, übernommen werden. Neu müssen Transportfahrzeuge bereits ab 3,5 t
Gesamtgewicht lizenziert werden. Transporteure ohne Bewilligung können neu weit
härter gebüsst werden. Zudem führt die Gesetzesänderung den Begriff des
Verkehrsleiters oder der Verkehrsleiterin ein: Diese Person leitet die
Verkehrstätigkeiten eines Strassentransportunternehmens dauerhaft und muss, damit
ein Unternehmen eine Bewilligung erhält, zuverlässig, finanziell leistungsfähig und
fachlich geeignet sowie vom Unternehmen angestellt sein und Wohnsitz oder Arbeitsort
in der Schweiz haben. Die nationalrätliche Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen (KVF-NR) beantragte eine Änderung der bundesrätlichen Vorlage:
Verkehrsleiter und Verkehrsleiterinnen sollen auch im Auftrag eines Unternehmens
handeln können, ein Angestelltenverhältnis soll nicht zwingend bestehen. Dabei darf
eine Verkehrsleiterin maximal für vier Unternehmen im Auftragsverhältnis tätig sein und
eine Fahrzeugflotte von insgesamt höchstens 50 Fahrzeugen leiten. Der Nationalrat
stimmte der Vorlage sowie dem Antrag seiner Kommission mit 129 zu 51 Stimmen zu,
wobei sämtliche Gegenstimmen aus der SVP-Fraktion kamen. Der zweite Entwurf in der
Vorlage galt einer Änderung des Bundesgesetzes über die Personenbeförderung. Die
bundesrätliche Vorlage enthielt die Rechtsgrundlage dafür, dass konzessionierte
Unternehmen Informationssysteme über Reisende ohne gültige Fahrausweise schaffen
dürfen. Die KVF-NR wollte diese so erweitern, dass der Branchenverband ein zentrales
Register führen darf. Eine Minderheit Trede (gps, BE) forderte, die Einträge in diesen
Registern seien schon nach einem, nicht erst nach zwei Jahren zu löschen, wenn die
Person die Zuschläge bezahlt hat und in dieser Zeit nicht erneut ohne gültigen
Fahrausweis unterwegs war. Der Nationalrat entschied mit 122 gegen 13 Stimmen für
den Antrag der Kommission und gegen die Minderheit Trede. Die Kommissionsmehrheit
beantragte weiter die Bestrafung des vorsätzlichen Bettelns oder der Anstiftung zum
Betteln in Bahnhöfen und Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs. Die bundesrätliche
Vorgabe enthielt nur die Bestimmung, dass Betteln entgegen den

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Benützungsvorschriften bestraft werden kann. Eine Minderheit Binder (svp, ZH) wollte
zudem aufnehmen, dass bestraft wird, wer trotz Verpflichtung seine Identität nicht
bekanntgibt. Der Nationalrat entschied mit 113 zu 49 Stimmen für den Antrag der
Kommission und gegen die Minderheit Binder. In der Gesamtabstimmung nahm die
grosse Kammer die Vorlage mit 159 gegen 1 Stimme an. Die kleine Kammer befand in der
Herbstsession über die Vorlage und stimmte im ersten Entwurf (Bundesgesetz über die
Zulassung als Strassentransportunternehmen) dem Nationalrat einstimmig zu. Beim
zweiten Entwurf (Bundesgesetz über die Personenbeförderung) hielt sich der Ständerat
in der Frage des Bettelverbots an die bundesrätliche Vorlage: Die
Transportunternehmen sollen regeln, ob Betteln erlaubt sei oder nicht. Mit dieser
Abweichung vom Nationalrat nahm der Ständerat die Vorlage in der Gesamtabstimmung
einstimmig an. Der Nationalrat behob die Differenz im Bettelverbot, indem er sich der
Haltung von Bundesrat und Ständerat anschloss. In der Herbstsession 2014 stimmten
beide Kammern in der Schlussabstimmung beiden Gesetzen zu. 12

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Die Jungen Grünen lancierten im April 2015 ihre Volksinitiative „Zersiedelung stoppen
– für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)“. Als
„Umweltproblem Nummer eins“ bezeichnete Andreas Lustenberger, Co-Präsident der
Jungen Grünen und Zuger Kantonsrat, die Zersiedelung in der Schweiz: Zwischen 1985
und 2009 sei die hiesige Siedlungsfläche um 44 Prozent angewachsen. Gemäss einer
der zwei zentralen Forderungen der Initiative soll die Ausscheidung neuer Bauzonen mit
der Initiative nur noch möglich sein, wenn andernorts eine in Bezug auf den
potentiellen landwirtschaftlichen Ertrag gleichwertige Fläche von mindestens
ebendieser Grösse ausgezont wird. Zwar darf ein Kanton bereits heute aufgrund des im
Jahr 2013 an der Urne befürworteten Raumplanungsgesetzes (RPG) nur noch
Baulandreserven für den Bedarf der kommenden 15 Jahre horten. Nach Ablauf dieser 15
Jahre kann der Bedarf mittels Revision des Richtplans jedoch angepasst werden. Von
der Einführung einer Bauzonen-Limite sei bei der RPG-Revision abgesehen worden,
ergänzte Aline Trede, Nationalrätin der Grünen aus Bern. Somit führe das
Raumplanungsgesetz nicht zum erhofften Ziel. 
Als zweite Forderung verlangt die Initiative die Siedlungsentwicklung gegen innen und
günstige Rahmenbedingungen für nachhaltige Quartiere. Letztere zeichnen sich durch
kleinräumige Strukturen von Wohnen, Arbeiten und Freizeit aus und streben eine hohe
Lebensqualität und kurze Verkehrswege an. 
Neben der Grünen Partei Schweiz, der JUSO, der Alpeninitiative, UmverkehR sowie
weiteren Jungparteien und Organisationen gab auch der Hausverein Schweiz, der
Verband für ökologisch und fair gesinnte Eigentümerinnen und Eigentümer, seine
Unterstützung für die Initiative bekannt. SVP-Nationalrat und Präsident des
Hauseigentümerverbandes (HEV) Hans Egloff liess auf Anfrage bereits verlauten, dass
man die Initiative nicht unterstützen werde. Mit der Revision des RPG und der
Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative habe man bereits zwei Gesetze geschaffen, die
der Zersiedelung entgegenwirken sollen.
Laut Berechnungen der Jungen Grünen bestünde innerhalb der bestehenden
Bauzonenreserven Platz für 1.5-1.6 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner, wenn man von
einer Besiedelung in bisheriger Dichte ausgehe. Mit einer moderaten Verdichtung
bereits überbauter Flächen könne jedoch ergänzend Wohnraum für weitere 1.1 Mio.
Personen geschaffen werden. Gemäss ARE gibt es keine zuverlässigen Schätzungen zum
Potential der Siedlungsentwicklung gegen innen. 13

VOLKSINITIATIVE
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Umweltschutz

Gewässerschutz

Besorgt ob der potentiellen negativen Umwelteinwirkungen des Fracking auf Grund-
und Trinkwasser zeigte sich Lukas Reimann (svp, SG). Bei der hydraulischen
Frakturierung von Gesteinsschichten zur Erdöl- oder Erdgasförderung wird eine
Flüssigkeit unter hohem Druck in ein Bohrloch gepumpt. Diese Flüssigkeit besteht nicht
ausschliesslich aus Wasser, sondern zu 0,5% bis 2% auch aus Zusatzstoffen, womit
gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen können. Aus
diesen Gründen verlangte der Motionär, dass sich der Bundesrat auf internationaler
Ebene dafür einsetze, dass die geplanten Fracking-Pläne am Bodensee - eine Region,
die Trinkwasser für fast 5 Mio. Menschen bereitstelle -  nicht in die Tat umgesetzt
werden. Der Bundesrat lehnte das Anliegen ab. Es liege ausserhalb seiner Kompetenz,
hier einzuschreiten; das Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Gewinnung von Erdgas
wickle sich auf kantonaler Ebene ab, führte Bundesrätin Leuthard aus. Gleichwohl
zeigte sie Sympathien für das Anliegen und verwies auf das 2013 überwiesene Postulat
Trede (gp, BE), mit dem der Bundesrat unter anderem beantworten müsse, wie solche
Fragen in interkantonalen Gewässern zu klären seien. Sollten Kantone hier vorpreschen
wollen, würde der Bund diesen jedoch das Zuwarten empfehlen, wenn noch nicht
ausreichende Erkenntnisse für eine vollumfängliche Risikoabwägung vorliegen würden.
Auch hier erhoffte sich die Bundesrätin Klärung durch den zu erarbeitenden Bericht,
der 2015 präsentiert werden soll. Trotz dieser Ausführungen fand sich im
erstberatenden Nationalrat mit 98 zu 68 Stimmen bei 24 Enthaltungen eine deutliche
Mehrheit für das Anliegen Reimann. Neben den Grünen, der SP, einer
grossmehrheitlichen BDP-Mehrheit sowie 10 Repräsentantinnen und Repräsentanten
der CVP/EVP-Fraktion konnte der SVP-Politiker auch beinahe die Hälfte seiner Fraktion
für das Umweltanliegen hinter sich scharen. Die grünliberale Fraktion enthielt sich fast
komplett der Stimme. Ende 2014 stand die Beratung der Motion im Ständerat noch
aus. 14

MOTION
DATUM: 11.09.2014
MARLÈNE GERBER

Allgemeiner Umweltschutz

Mittels Postulat verwies Nationalrätin Trede (gp, BE) auf den Umstand, dass negative
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt durch Fracking, resp. die hydraulische
Frakturierung von Gesteinsschichten zur Erdöl- oder Erdgasförderung, bisher nicht
ausgeschlossen werden können. Im Gegenteil bestünde durch den Einsatz von
Stützmittelflüssigkeit die Gefahr der Grundwasserverschmutzung. Ein vom Bundesrat
erarbeiteter Bericht soll daher eine explizite Haltung der Regierung gegenüber Fracking
ausdrücken, stichfeste Nachweise zur Umweltverträglichkeit erbringen und
Möglichkeiten aufzeigen, wie die Schweiz bei den angrenzenden Ländern auf ein
potentielles Fracking-Verbot oder -Moratorium Einfluss nehmen könnte. Darüber
hinaus soll der Bundesrat Wege darlegen, wie ein zehnjähriges Moratorium für die
Exploration und Gewinnung von Schiefergas in der Schweiz geschaffen werden könnte.
Wie bereits in seiner Antwort zu einer vom Parlament noch nicht behandelten Motion
Reimann (svp, SG), zeigte sich der Bundesrat bereit, seine Ansicht gegenüber einem
allfälligen Schiefergasförderungs-Moratorium detailliert darzulegen. Nach dieser
positiven Stellungnahme der Regierung überwies der Nationalrat das Postulat in der
Sommersession stillschweigend. 15

POSTULAT
DATUM: 21.06.2013
MARLÈNE GERBER

In seinem Bericht in Erfüllung eines Postulats Trede (gp, BE), in welchem der Bundesrat
seine Haltung gegenüber Fracking in der Schweiz darzulegen hatte, stufte die
Regierung insbesondere das theoretische Potenzial von Tiefengeothermie (Gewinnung
von Erdwärme) durch Fracking als hoch ein. Die Gewinnung von Erdgas durch Fracking
im Schweizer Untergrund sei hingegen eine ökonomisch weniger rentable Option –
obwohl sich die volkswirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht in ihrer Gesamtheit
beurteilen liessen. Die Erdgasversorgung gelte hingegen aktuell als ausreichend und
Erdgas könne auf anderem Wege einfacher und preiswerter beschafft werden. Ferner
äusserte der Bundesrat klimapolitische Bedenken hinsichtlich Förderung fossiler
Erdgasvorkommen, weswegen er Fracking zu diesem Zwecke nicht unterstützen wolle.
Weder ein generelles Verbot noch ein Moratorium erachtete er hingegen als notwendig:
Durch die Einhaltung bestimmter ökologischer Grundsätze sollte das Risiko bei
Tiefenbohrungen (mit oder ohne Fracking) für Mensch und Umwelt reduziert werden
können. Solche Bestimmungen zur Risikominimierung seien bereits grösstenteils
vorhanden, müssten jedoch betreffend Vollzug konkretisiert werden, wobei die
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Kantone ihre Praxis vereinheitlichen sollten. Darüber hinaus müssten einzig
Anpassungen der Bestimmungen betreffend ein Verbot „jeglicher schwer abbaubarer
umwelt- oder gesundheitsgefährdender Stoffe" in den Fracking-Flüssigkeiten sowie
eine Offenlegungspflicht aller für das Fracking verwendeter Stoffe geprüft werden. Mit
Verweis auf die Kompetenz des Bundes zum Erlass von Vorschriften im Umwelt- und
Gewässerschutz hätte der Bund jedoch die Möglichkeit, bei Nichteinhaltung der
gegebenen Umweltgrundsätze ein Moratorium einzuführen. 16

Abfälle

Als die 2014 wohl mit Abstand am meisten mediale Aufmerksamkeit erregende Studie
des BAFU entpuppte sich die im Januar präsentierte Erhebung der
Kehrichtzusammensetzung 2012, deren Basis die Untersuchung von insgesamt 16,5 t
Kehricht in 33 ausgewählten Gemeinden war. Auf grosses Medienecho stiess dabei in
erster Linie der Befund, dass 20% des Haushaltskehrichts aus noch verwertbaren
Stoffen bestand. Darunter befanden sich zu einem Grossteil noch geniessbare
Lebensmittel sowie zu kleineren Teilen auch Glas und Papier, die dank einer gut
ausgebauten Infrastruktur eigentlich rezykliert werden könnten. Insgesamt macht der
Anteil von biogenen, resp. kompostier- oder vergärbaren Abfällen gar beinahe ein
Drittel der gesamten Haushaltsabfälle aus. Gerade die Anteile an Papier und biogenen
Abfällen im Kehricht hätten im Vergleich zur Vorgängerstudie (2001) stark zugenommen,
wobei bereits in der Studie im Jahr 2001 Handlungsbedarf betreffend die biogenen
Abfälle festgestellt worden war. Bei rund der Hälfte der biogenen Abfälle handelte es
sich um weggeworfene, aber noch geniessbare Lebensmittel, ein Anteil, der beinahe
einem Sechstel des gesamten Siedlungsabfalls entspricht. Das Problem des "Food
Waste" war auch vom Bund entdeckt worden: Im Rahmen des im Vorjahr
verabschiedeten Aktionsplans "Grüne Wirtschaft" erhielten Massnahmen zur Reduktion
der Lebensmittelverschwendung einen hohen Stellenwert. Zwei im Berichtsjahr
eingereichte, aber vom Parlament noch nicht behandelte Vorstösse, namentlich eine
Motion Hausammann (svp, TG) und ein Postulat Trede (gp, BE), zielten ebenfalls auf eine
Verstärkung solcher Massnahmen. Die Ergebnisse der Studien wiesen ferner eine
positive Wirkung von Sackgebühren auf. In den Gemeinden, die eine Gebühr auf
Kehrichtsäcke erheben, entdeckte die Untersuchung weniger rezyklierbare Stoffe im
Haushaltskehricht. Gegenwärtig verfügen 20% aller Schweizer Gemeinden über kein
verursachergerechtes Gebührensystem. Im Juli setzten Eurostat-Daten die Zahlen zu
Schweizer Siedlungsabfällen in den europäischen Kontext. Mit etwas über 690 kg Abfall
pro Einwohner und Jahr produzierte die Schweizer Bevölkerung 2012 mehr Abfall als die
Bevölkerung jedes EU-Mitgliedstaats. 17

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.01.2014
MARLÈNE GERBER

Im Jahr 2016 lehnte das Parlament zwei Vorstösse ab, die verstärkte Massnahmen zur
Verringerung von Lebensmittelverlusten, dem sog. Food Waste, forderten. Ein Postulat
Trede (gp, BE), das den Bundesrat zur Prüfung von zusätzlichen Massnahmen
aufforderte – darunter beispielsweise eine realistischere Kalkulation von
Haltbarkeitsdaten oder die Sensibilisierung im Schul- und Berufsbildungsunterricht –
wurde in der Frühjahrssession vom Nationalrat abgelehnt (Po. 14.3603). Dabei folgte die
grosse Kammer dem Antrag des Bundesrates, der in seiner Stellungnahme ausführte,
dass mit dem im März 2013 verabschiedeten Aktionsplan Grüne Wirtschaft bereits
etliche Massnahmen angedacht worden seien, die dem Postulat Rechnung tragen
würden. So soll mit dem Nationalen Forschungsprogramm "Gesunde Ernährung und
nachhaltige Lebensmittelproduktion" (NFP 69) die Grundlagenforschung in diesem
Bereich gestärkt werden. Darüber hinaus hätten die Bundesbehörden einen breiten
Stakeholderdialog lanciert, dessen Ziel es auch sei, konkrete Lösungsvorschläge
betreffend die Datierung von Lebensmitteln und die Information und Sensibilisierung
der Bevölkerung zu präsentieren. Auch international sei man tätig, indem man die
Erarbeitung eines UNO-Programms zu nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystemen
unterstütze. Im Rat nahm Maya Graf (gp, BL), die den Vorstoss nach Ausscheiden ihrer
Parteikollegin übernommen hatte, die jüngsten Aktivitäten des Bundes positiv zur
Kenntnis, wollte durch die Annahme des Postulats jedoch einen Bericht erarbeiten
lassen, der ein Zwischenfazit zieht und neu entstandene Handlungslücken aufzeigt.
Neben der Ratslinken fand der Vorstoss lediglich innerhalb der GLP- und BDP-Fraktion
grossmehrheitliche bis vollständige Unterstützung, was mit den vereinzelten Stimmen
aus der CVP/EVP-Fraktion nicht zu einer Mehrheit reichte. Besser erging es vorerst
einer Motion Hausammann (svp, TG), die den Bundesrat dazu aufforderte, Massnahmen
zu treffen, damit der Food Waste in der Schweiz bis 2020 um mindestens 30%
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verringert werden kann. Dieses von bürgerlicher Seite lancierte Anliegen eines
Bauernvertreters verschaffte sich im Nationalrat über die befürwortenden Stimmen des
Postulats Trede hinaus die vollständige Unterstützung der CVP/EVP-Fraktion sowie
jeweils ein gutes Fünftel der Stimmen aus der SVP- und FDP-Fraktion, womit der
Vorstoss im Erstrat mit komfortablem Mehr angenommen werden konnte. Die Motion
scheiterte hingegen im zweitberatenden Ständerat, der das Anliegen lediglich mit 16 zu
22 Stimmen bei 1 Enthaltung befürwortete. 18

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

En juin 2013, Antonio Hodgers (pev, GE) avait posé une motion demandant au Conseil
fédéral de proposer des modifications législatives permettant aux cantons d'instaurer
un congé paternité financé par les assurances sociales. Le Conseil fédéral avait en 2013
conseillé de rejeter la motion, puisque le département fédéral de l'Intérieur planchait
au même moment sur un rapport explorant les diverses pistes possibles pour
l'instauration d'un tel congé. Suite au départ du Conseil national de son camarade de
parti, la députée Aline Trede (pes, BE) a repris le dossier. Elle a défendu la motion en
présentant l'argument de l'égalité des sexes ainsi qu'un argument plus économique: un
congé paternité permet aux femmes de revenir sur le marché du travail et pallie ainsi au
manque de main d’œuvre qualifiée. Lors de la session parlementaire de printemps
2015, le conseiller fédéral Alain Berset s'exprimait contre la motion, principalement en
raison de la trop grande marge de manoeuvre accordée aux cantons pour un objet qui,
selon le Conseil fédéral, risque de causer de trop importantes différences de
traitement entre les régions. Le socialiste ne s'est cependant pas opposé au principe
de la proposition et a appelé le parlement à réfléchir à la suite à donner à cette
question sur la base du rapport que le Conseil fédéral avait rédigé suite au postulat Fetz
(11.3492). Le Conseil national a refusé la motion à 93 voix contre 78, avec 9 abstentions.
Le non provenait principalement des groupes UDC et radical-libéral.

MOTION
DATUM: 05.03.2015
SOPHIE GUIGNARD

La députée verte Aline Trede (pes, BE) avait déposé en décembre 2014 une motion pour
un congé parental de 18 mois, dont 6 devaient être pris par le père. Dans son plaidoyer,
elle prend pour exemple le reste des pays de l'OCDE, dont l'Allemagne et la Suède, qui
connaissent des régimes d'assurance parentale bien plus généreux. Le Conseil fédéral
s'est prononcé en défaveur de cette motion. D'accord sur l'importance pour un père
de bénéficier aussi d'un congé parental lors des premiers mois de son enfant pour des
questions de favorisation du retour dans la vie active de la mère et d'éducation des
générations futures, il reproche cependant à la motionnaire deux points de son projet.
Premièrement l'imprécision quant à la teneur du congé. Celui-ci serait-il indemnisé? Et
si oui, à quelle hauteur et par qui? Deuxièmement, les sept sages s'inquiètent des
retombées d'un tel congé sur l'économie: ils estiment le coût d'un congé parental de
six mois à entre 1418 et 1772 millions de francs. Le Conseil fédéral rappelle que suite au
postulat Fetz "Congé parental et prévoyance familale facultatifs" (11.3492) il a présenté
un rapport présentant huit modèles différents de congé parentaux. La solution
privilégiée jusque-là reste le développement et l'encouragement de l'accueil extra-
familial. Suite à la non réélection de Madame Trede, la motion a été reprise en
décembre 2015 par sa camarade de fraction, Sibel Arslan.

MOTION
DATUM: 03.12.2015
SOPHIE GUIGNARD

En 2015, la députée Trede (verts, BE) avait demandé au Conseil fédéral de réaliser une
enquête sur le congé de paternité en Suisse. Elle avait déjà en 2013 lancé un postulat
sur le même sujet. Le Conseil fédéral ayant réalisé cette même année un rapport dont
la première partie se penche sur le sujet, il n'estime pas opportun de renouveler
l'exercice. De plus, les données qui différencierait ce rapport de celui que demande
Mme Trede, à savoir l'usage que font les pères des différentes possibilités de congé qui
leur sont offertes, demanderait un travail de documentation trop lourd. Le conseiller
fédéral Berset, en charge de ce dossier, ajoute que comme une initiative populaire a
été déposée pour un congé paternité, le parlement aura, à ce moment-là, l'opportunité
de demander les éclaircissements nécessaires. Le Conseil national, suivant son avis, a
alors rejeté l'objet par 123 voix contre 60, avec 9 abstentions. 19
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

L'annonce d'un Contrat conclu entre Nestlé et l’école polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) a mis le feu aux poudres. Cette étincelle a en effet rallumé le débat de
l’indépendance académique vis-à-vis du sponsoring financier. Après l’affaire du
sponsoring d’UBS dans le cadre d’une chaire de l’école polytechnique fédérale de
Zürich (EPFZ), ce second contrat a poussé le débat vers la possibilité de la mise en
place de règles uniques à l’échelon national. Un interpellation de Trede (verts, BE),
déposée en 2013, allait d’ailleurs dans ce sens. En 2014, la commission de la science, de
l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-CN) a déposé trois autres textes
qui possèdent une logique similaire. Néanmoins, le Conseil des EPF, présidé par Fritz
Schiesser, a estimé que chaque école possédait ses propres règles et que des règles
nationales n’étaient par conséquent pas nécessaires. En effet, l’enquête, qui a suivi le
contrat entre Nestlé et l’EPFL, a souligné le respect de l’indépendance académique, de
la liberté de l’enseignement et de la recherche. Selon l’EPFL, dans le cadre de contrat
financier, le sponsor privé possède uniquement un droit de consultation ainsi que la
possibilité de se retirer. Aucun droit de veto n’est mis à disposition du sponsor. Le
choix du professeur et la nomination reste entre les mains du directeur de l’école et du
conseil. Au final, le soutien d’entreprises à des instituts de recherches ne connaît, pour
l’instant, pas de règles au niveau national. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.05.2014
GUILLAUME ZUMOFEN

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Dass die Sprachpolitik in der Schweiz dem kantonalen Hoheitsrecht unterstellt ist,
wurde spätestens mit dem aufkommenden Sprachenstreit im Jahr 2014 einer breiten
Öffentlichkeit bewusst. Darauf, dass der Bund sich aber dennoch einbringen kann,
indem er den Austausch zwischen Sprachregionen fördert und finanziell unterstützt,
musste zunächst Nationalrätin Aline Trede (gp, BE) hinweisen. Mit ihrer eingereichten
Motion wollte sie den Bundesrat auffordern, CHF 50 Mio. für
Sprachaustauschprogramme für sich in Ausbildung befindende Personen
bereitzustellen. Als der Sprachenstreit im Herbst 2015 längst seinen Peak erreicht hatte,
war Trede aber als Volksvertreterin abgesetzt worden und der Vorstoss stand noch
immer offen zur Diskussion. Im Winter 2015, mit dem Beginn der neuen Legislatur,
nahm sich Maya Graf (gp, BL) der Motion an, bevor sie diese schliesslich im Herbst 2016
zurückzog. Mit Bezugnahmen auf die Erläuterungen von Bundesrat Berset begründete
sie ihren Entscheid zum einen mit dem Postulat (Po. 14.3670)  und der
Kommissionsinitiative (Pa. Iv. 14.459) der WBK-NR – die Initiative war zwar wenige
Wochen vor der Motion zurückgezogen worden, hatte aber zu einer Vorlage
beigetragen, mit der die Stellung der Landessprache in der Schule gestärkt werden soll
und die sich zu diesem Zeitpunkt in der Vernehmlassung befand – und zum anderen mit
der Zusage des Bundesrats, die finanziellen Mittel zur Förderung des schulischen
Austausches mit der Kulturbotschaft 2016–2020 zu erhöhen. 21

MOTION
DATUM: 29.09.2016
MELIKE GÖKCE

Fahrende

Im März 2015 wurde eine vom BAK begleitete Arbeitsgruppe für Fahrende ins Leben
gerufen. Diese setzt sich aus Mitgliedern von Behörden aller föderalen Stufen sowie aus
Vertreterinnen und Vertretern von Organisationen der betroffenen Minderheiten
zusammen und verfolgt zwei Ziele: Zum einen soll die Situation betreffend fehlende
Stand- und Durchgangsplätze verbessert und zum anderen das Verständnis für die
Anliegen der Minderheiten gestärkt werden. Die Früchte der Arbeitsgruppe sollten in
einen gemeinsam ausgearbeiteten Aktionsplan münden. Den Willen zur Einsetzung
einer solchen Arbeitsgruppe hatte der Bundesrat im Vorjahr bereits in seinen
Antworten auf die Motionen Trede (gp, BE) (14.3343) und Semadeni (sp, GR) (14.3370)
bekräftigt. Die identisch lautenden Anliegen hatten die Umsetzung der im Europäischen
Rahmenübereinkommen zum Schutze nationaler Minderheiten enthaltenen
Verpflichtungen gegenüber Jenischen, Sinti und Roma gefordert und wurden in der
Folge von den Urheberinnen zurückgezogen. Damit startete der Bund einen zweiten
Versuch der Annäherung; erste Gespräche waren im November des Vorjahres bereits

ANDERES
DATUM: 03.03.2015
MARLÈNE GERBER
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abrupt beendet worden. Nur zwei Monate nach Einsetzen der Arbeitsgruppe folgten die
nächsten Unstimmigkeiten: Die „Bewegung Schweizer Reisende“ verliess die
Arbeitsgruppe unter Protest – dies aufgrund des ihrer Ansicht nach ineffizienten
administrativen Ablaufs und der Differenzen zu anderen Fahrenden-Organisationen. 22

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Dass die SP die einzige Partei bleibt, die einen EU-Beitritt fordert, zeigte sich auch im
Umstand, dass sie in der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz (Nebs) das neue
Präsidium stellt. Nach dem Rücktritt von Christa Markwalder (fdp, BE) war keine
bürgerliche Vertreterin der im Nachgang der EWR-Abstimmung gegründeten
europafreundlichen Organisation mehr im Vorstand. Mit Martin Naef (ZH, sp) und
François Cherix (VD, sp) standen der Bewegung, die seit dem Ja zur
Masseneinwanderungsinitiative wieder an Mitgliedern gewonnen hatte, zwei SP-
Politiker vor – flankiert von Aline Trede (gp, BE), Sabrina Hofer und Sebastian von
Graffenried. 23

ANDERES
DATUM: 12.05.2014
MARC BÜHLMANN

Linke und ökologische Parteien

An der Delegiertenversammlung Ende April in Yverdon (VD) wurde Ueli Leuenberger
einstimmig zum neuen Parteipräsidenten gewählt. Der aus dem Kanton Bern
stammende, aber seit fast 40 Jahren in Genf lebende Leuenberger wurde vor allem
durch seinen Einsatz im Bereich Migrationspolitik bekannt. Als seine Ziele nannte
Leuenberger eine zentralisiertere Organisation und eine bessere Koordination mit den
Kantonalparteien sowie eine Erhöhung der Initiativ- und Referendumsfähigkeit der
Partei. Zudem sollen die Fachleute für verschiedene Themen innerhalb der Partei
besser vernetzt werden. Die Partei solle mittelfristig 15% Wähleranteil erreichen und in
der Landesregierung Einsitz nehmen. Franziska Teuscher und Aline Trede (als
Vertreterin der Jungen Grünen) wurden zu Vizepräsidentinnen der Partei gewählt. Die
abtretende Präsidentin Ruth Genner zog eine positive Bilanz ihrer sechsjährigen
Amtszeit. Hauptthema der Delegiertenversammlung war das weltweite Hungerproblem.
Genner kritisierte in diesem Zusammenhang den Anbau von Pflanzen zur Produktion
von Treibstoff. Die Grünen verabschiedeten zudem drei Resolutionen: Erstens
forderten sie den Verzicht auf den Bau neuer Atomkraftwerke und eine Abschaltung der
bestehenden Werke. Zweitens verlangten sie, die Finanzierung für die Bahn-2000-
Projekte der zweiten Etappe müsse bereitgestellt werden. Drittens forderten die
Grünen, der Bundesrat solle das repressive Vorgehen Chinas gegen die Tibeter
verurteilen. Die Delegierten lehnten weiter die drei Abstimmungsvorlagen
Gesundheitsartikel, Einbürgerungsinitiative und Initiative „gegen Behördenpropaganda“
ab. Zudem wurde die „Grüne Bewegung Uri“ nach 14 Jahren im Beobachterstatus als
Vollmitglied der GPS aufgenommen. 24

PARTEICHRONIK
DATUM: 28.04.2008
SABINE HOHL

Am 21. April besetzten die Grünen in Carouge ihr Präsidium neu. Ueli Leuenberger (GE)
– seit 2008 im Amt – hatte bereits früher seinen Rücktritt angekündigt. Nach den
nationalen Wahlen 2011, die für die GP mit fünf Sitzverlusten zu einem eigentlichen
Debakel geworden waren, wurde eine Neuausrichtung gefordert, die auch dank einer
Verjüngung des Präsidiums und mit einer Frau an der Spitze erfolgen und zu alter Stärke
zurückführen sollte. Verschiedene Szenarien wurden in Erwägung gezogen: ein
Einerpräsidium mit einem mehrköpfigen Vizepräsidium oder ein Co-Präsidium aus
einer Frau und einem Mann bzw. mit je einer Person aus der französisch- und
deutschsprachigen Schweiz. Mit einer Statutenänderung wurde zudem die Möglichkeit
geschaffen, mehr als zwei Vizepräsidien zu schaffen. Ende Januar hatten nicht weniger
als 10 Personen ihre Ambitionen angemeldet: Als mögliche Nachfolgerinnen
Leuenbergers wurden früh die Nationalrätinnen Adèle Thorens (VD) und Regula Rytz
(BE) gehandelt. Vizepräsidentin Franziska Teuscher (BE), welche mit einem Sitz in der
Berner Stadtregierung liebäugelte, sagte hingegen früh ab. Ihr Interesse an einer
Mitarbeit im Präsidium kündigten hingegen die Nationalräte Bastien Girod (ZH) und Geri
Müller (AG) an. Auch die frühere Baselbieter Landrätin Esther Maag reichte ihre
Bewerbung für das Präsidium ein. Ausschliesslich für ein Vizepräsidium kandidierten

PARTEICHRONIK
DATUM: 26.04.2012
MARC BÜHLMANN
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Markus Kunz (ZH), ehemaliger Kantonalpräsident der Grünen des Kantons Zürich,
Ständerat Robert Cramer (GE), der ehemalige Nationalrat Jo Lang (ZG) sowie Claudio
Zanini (TI). Auch Aline Trede (BE) anerbot sich, im Präsidium mitzuhelfen, allerdings nur,
wenn sie in den Nationalrat nachrutsche, also bei einer allfälligen Wahl Franziska
Teuschers in die Berner Stadtregierung. Der scheidende Präsident Leuenberger warnte
an der Delegiertenversammlung im Januar in Kriens vor einer Annäherung an die Mitte
und einem Co-Präsidium. Die in den Medien dem rechten grünen Flügel zugeordneten
Girod und Thorens würden den Richtungsstreit innerhalb der Partei nicht beenden und
ein Co-Präsidium – Leuenberger hatte sich bei seiner Wahl dezidiert gegen ein solches
zusammen mit Franziska Teuscher ausgesprochen – würde verhindern, dass die Partei
mit einer Stimme spreche. Die Ende April in Carouge anwesenden Delegierten waren
jedoch anderer Meinung und wählten mit Adèle Thorens und Regula Rytz zwei Frauen in
ein Co-Präsidium. Bereits im ersten Wahlgang setzten sich die beiden mit 183 (Thorens)
bzw. 127 Stimmen (Rytz) durch. Der drittplatzierte Girod erhielt 68 Stimmen. Mit
Thorens und Rytz seien sowohl der junge, pragmatische wie auch der linke, etatistische
Flügel der Partei abgedeckt, so die Einschätzung der Presse. Das Vizepräsidium wurde –
um die Sprachregionen und die Geschlechter adäquat zu vertreten – neu mit Bastien
Girod (ZH), Jo Lang (ZG), Robert Cramer (GE) und der Jungen Grünen Irène Kälin (AG)
besetzt. Die Delegierten hatten zuvor entschieden, dass die Jungpartei ebenfalls im
Vizepräsidium vertreten sein soll und wählten Kälin in stiller Wahl. 25

In der Verkehrspolitik wollten die Grünen ihre Position für weniger Mobilität
verteidigen. Bereits im Januar kündigte Co-Präsidentin Regula Rytz an, ein Referendum
zu unterstützen, sollte der Bau einer zweiten Gotthardröhre beschlossen werden. Das
bis anhin von den Grünen besetzte VCS-Präsidium wollte man ebenfalls nicht kampflos
der SP überlassen: neben der letztlich gewählten Evi Allemann (sp, BE) trat deshalb auch
Aline Trede (gp, BE) an. Mitte April brachten die Grünen zudem die Idee eines
Gelegenheits-Halbtax-Abonnements in die Diskussion um die Preise im öffentlichen
Verkehr ein. Die „Bahnkarte 25“ soll für CHF 50 im Jahr die Bahnreisen um 25%
verbilligen. Damit würden Anreize für Gelegenheitszugfahrer gesetzt, die vermehrt auf
die Strasse ausweichen würden, gab Regula Rytz, Co-Präsidentin der Grünen in einem
Interview zu Protokoll. Eine ähnliche Idee war in Deutschland mit einigem Erfolg im Jahr
2002 eingeführt worden. Schliesslich forderten die Delegierten im November in einer
Resolution, dass bis 2050 nur noch Autos auf Schweizer Strassen fahren dürfen, die mit
grünem Strom fahren. Dies soll durch eine Erhöhung der Auto-Importsteuer und der
Umwandlung von Parkplätzen in Standplätze mit Ladestationen erreicht werden.
Darüber hinaus müsse möglichst rasch ein verursachergerechtes Mobility-Pricing
eingeführt werden. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.11.2013
MARC BÜHLMANN

Verbände

Verkehr

Beim Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) stand 2013 ein Präsidiumswechsel an: Die grüne
Politikerin Franziska Teuscher (BE) war im Vorjahr in den Gemeinderat Stadt Bern
gewählt worden und verzichtete aus diesem Grund nebst ihrem Nationalratsmandat
auch auf das Spitzenamt beim VCS. Zur Nachfolge liessen sich die beiden
Nationalrätinnen Evi Allemann (sp, BE) und Aline Trede (gp, BE) aufstellen. Beide hatten
langjährige Erfahrungen in der Verkehrspolitik aufzuweisen: Allemann war seit 2004
Mitglied der parlamentarischen Verkehrskommission, Trede hatte vier Jahre lang die
Kampagnen des VCS geleitet. Von Aussenstehenden wurde der Unterschied zwischen
den Kandidatinnen hauptsächlich im Politikstil verortet: Trede gebe sich tendenziell
kämpferischer und wolle den VCS mit starken Forderungen in der Verbändelandschaft
pointierter positionieren. Allemann hingegen sei eher konsensorientiert und sehe den
Club als Dienstleistungserbringer, welcher pragmatisch agieren und Allianzen suchen
solle. Mitte April entschieden sich die VCS-Delegierten mit 47 von 74 Stimmen für
Allemann als neue Präsidentin. Auf sie warteten gleich mehrere Dossiers, welche für
den Verband von hoher Relevanz sind: die VCS-Initiative respektive FABI sowie der
Kampf gegen die zweite Gotthardröhre, gegen die sog. „Milchkuh-Initiative“ und gegen
die Preiserhöhung der Autobahn-Vignette. 27
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JOHANNA KÜNZLER
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